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Satzung der IKK – Die Innovationskasse (IK) 
 
 

Der Verwaltungsrat der IKK – Die Innovationskasse (IK) hat in seiner Sitzung am 
29./30.10.2024 den 
 

Nachtrag Nr. 113 zur Satzung der IKK – Die Innovationskasse (IK) 
 
beschlossen. 
 
Die Genehmigung des Satzungsnachtrags durch das Bundesamt für Soziale Siche-
rung erfolgte für den 113. Nachtrag unter dem Aktenzeichen: 213-10204#00045#0025 
am 30.10.2024. 
 
Die Satzungsnachträge werden durch Aushang in der Geschäftsstelle Lübeck sowie 
im Internetauftritt der IKK – Die Innovationskasse (IK) unter www.die-ik.de veröffent-
licht. 
 
Den Satzungsnachtrag finden Sie in der Anlage. 
 

 

 
Ralf Hermes 
Vorstand 
 
 

Lübeck, 30.10.2024 
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113. Nachtrag zur Satzung der IKK- Die Innovationskasse (IK)

Ihr Antrag vom 29. Oktober 2024

Sehr geehrter Herr Hermes, sehr geehrter Herr Eppler, 
sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Genehmigung des 113. Nachtrages zur Satzung. Ein mit dem Genehmi­
gungsvermerk versehenes Exemplar des Satzungsnachtrages liegt diesem Schreiben bei.

Wir gehen davon aus, dass die Änderung gemäß § 34 Absatz 2 SGB IV öffentlich bekannt ge­
macht und die Mitglieder Ihrer Kasse gemäß § 196 SGB V unterrichtet werden.

Bitte teilen Sie uns das Datum der Bekanntmachung mit und übersenden uns den gesamten 
Satzungstext elektronisch als PDF-Dokument.

Anlage
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< Die InnovationsKasse

113. Nachtrag

zur

Satzung der

IKK - Die Innovationskasse (IK)

vom 01.01.2006



< Die InnovationsKasse

Artikel I

Die Satzung der Krankenversicherung der IKK - Die Innovationskasse (IK) wird geän­
dert:

In § 12 Satz 2 wird die Angabe „2,3“ durch die Angabe „3,1“ ersetzt.

Artikel II

Der 113. Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat der IKK - Die Innovationskasse 
(IK) am 29./30. Oktober 2024 beschlossen.

Der Nachtrag tritt am 01. November 2024 in Kraft.

Der Verwaltungsrat

Vorsitzender

Genehmigung

Der vom Verwaltungsrat der IKK - Die Innovationskasse (IK) am 29./30. Oktober 2024 be­
schlossene 113. Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches 
Fünftes Buch (SGB V) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches Viertes Buch 
(SGB IV) genehmigt.

Bonn, den^) . Oktober 2024 
213 - 10204#00045#0025


